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Die Europäische Gemeinschaft hat im Jahr 1985 ein P iog iamm zur ..Vollendung des Binnenmarktes" bis zum 
Jahr 1992 beschlossen (EG-Weißbuch), das die Beseitigung aller nichttaii iarischen Handelshemmnisse und die 
Verwirklichung der vier Freiheiten (für Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr) innerhalb dei 

Gemeinschaft vorsieht Die Beseitigung der nichttarifarischen Handelshemmnisse im Inneren, ohne vergleichbare Maß
n a h m e n an den Außengrenzen, wird — ungewollt, abei zwangsläufig — eine Benachteiligung von Drittstaaten auf dem 
EG-Markt zur Folge haben Dies bedeutet aber, daß — trotz Beseitigung der Zol lbanieren — der „Ursprung" einer Ware 
(bzw. einer Dienstleistung) auch ein maßgeblicher Aspekt für die Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt 
sein wird Die „Ursprungsbest immungen" sind in jüngster Zeit auch als ein Instrument von nichttai i iarischen Handels
hemmnissen (insbesondere im Zusammenhang mit Ant i -Dumping-Maßnahmen sowie im Bereich des öffentlichen Be
schaffungswesens) aktuell geworden Darübei hinaus sind die Urspiungsregeln für die Importstatistik wichtig. 

Die Grundsätze der Ursprungsre
gelung wurden in der Kyoto-Konven
tion des Internat ionalen Zollrates 
festgelegt In das GATT wurden hin
gegen die Ursprungsregeln nicht ein
bezogen, sodaß es den Veitragsstaaten 
erlaubt ist, diese Best immungen zu 
ändern 

P t ä f e i e n t i e l l e u n d a u t o n o m e 
U r s p r u n g s ! e g e l n 

Von den autonomen Urspiungsre
geln zu unterscheiden sind die ver
traglich festgelegten präferentiellen 
Regeln der Fre ihandelsabkommen 

Österreichs (bzw der anderen EFTA-
Staaten) mit der EG: Die zollfreie 
Einfuhr ist nur für Waren vorgese
hen, die aufgrund dieser Regeln (voll
ständige Erzeugung, bilateraler Ur
sprung, ausreichende Bearbeitung) 
den „Ursprung" in einem Partnerstaat 
erworben haben. Die Ursprungsie
ge In hindern allerdings den Exporteur 
oft am Bezug der kostengünstigsten 
Produkte und veiuisachen erhebliche 
Verwaltungskosten (bis zu 7% des Ex-
poitpreises) Sie bedeuten damit einen 
erheblichen Nachteil im Export 
Kleine Länder (wie Osten eich) sind 
mehr als große Staaten durch die Ur

sprungsregeln benachteiligt Auch 
wenn österreichische Piodukte auf 
dem EG-Markt mit jenen aus den 
EG-Staaten nicht völlig gleichgestellt 
sind, haben die jüngsten Änderungen 
der präferentiellen Urspiungsregeln 
doch Verbesserungen gebracht. Für 
öster reichische Unter nehmen wir kt 
sich vor allem die Administr ierung 
des Verfahrens als ein Wettbewerbs-
nachteü aus 

In der jüngeren Vergangenheit ha
ben — vor allem als Folge dei ver
stärkten Anwendung von Anti-Dum
ping-Maßnahmen der E G sowie der 
,.Local-content"-Bestimmungen für in 
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der Gemeinschaft hergestellte Pro
dukte —- die autonomen Urspiungsre
geln besondere Aktualität erreicht 
Die Gemeinschaft hat im Jahr 1988 
auch die Möglichkeit geschaffen, für 
bestimmte, innerhalb der EG heige-

Die Ursprungsregeln hindern den 
Exporteur oft am Bezug der 

kostengünstigsten Produkte und 
verursachen erhebliche 

Verwaltungskosten. 

stellte Produkte mit geiinger Ferti
gungstiele („Schraubenzieher fabri-
ken") Anti-Dumping-Zölle zu erhe
ben Im Zusammenhang damit stehen 
Änderungen der EG-Best immungen 
für den Ursprung integrierter Schal
tungen (Chips) Einige EG-Länder be
stehen darauf, daß auch bestimmte in 
der E G hergestellte Produkte (z B 
Pkw) den EG-Ur spi ung nur mit 
einem Mindestwert an „europäischer" 
Wer tschöpf u ng er reichen. Anläßlich 
der Verabschiedung der EG-Richtli
nie über das Fernsehen im Jahr 1989 
(„Fernsehen ohne Grenzen") wurde 
das Konzept des europäischen Ur
sprungs zum eisten Mal auch auf den 
grenzüberschi eitenden Handel mit 
Dienstleistungen angewendet 

fn dei Anwendung der Anti-Dum
ping-Maßnahmen stützt sich die EG 
auf die autonomen Urspiungsregeln 
Im Fälle eines Anti-Dumping-Verfah
rens können aber die autonomen Re
geln die piäfeientiellen nicht üfaeila-
gein. Das bedeutet z . B . daß in der 
E G auf in Österreich freigestellte ja
panische Kopier gerate — die den prä-
ferentiellen Lirsprung erworben ha
ben — kein Anti-Dumping-Zoll ange
wendet werden kann, auch wenn sich 
aus den autonomen EG-Utsprungsie-
geln ein japanischer Ursprung erge
ben sollte 

In diesem Zusammenhang ist 
auch ein anderes Urspiungspioblem 
zu e iwähnen, für das es keine Rechts
normen gibt: In den Vereinbarungen 
mit ausländischen Investoren schrei
ben die EG-Länder 1 eine ,eutopäische 
Wertschöpjüng" (local content) vor 
Nicht eindeutig ist, ob Zulieferungen 
aus Österreich (z B Reifen bei der 
Fertigung von Kraftfahrzeugen) auf 
diese Wertschöpfung angerechnet 
werden können 

Das Programm zur Vollendung 
des Binnenmarktes hat einen erhebli

chen Investit ionsboom innerhalb der 
Gemeinschaft ausgelöst Österreich 
wurde von diesem Investitionsauf
schwung bisher kaum erfaßt, da die 

A u s w i r k u n g e n de i U r s i p u n g s -
r e g e l n auf a u s l ä n d i s c h e 

B e t i i e b s n i e d e r l a s s u n g e n in 
O s t e n e ich 

Außenseiterposition den Zugang der 
in Östeneich hergestellten Piodukte 
zum EG-Markt erschwert 

Durch die Ursprungstegeln des 
Freihandelsabkommens zwischen 
Östeneich und der EG wird nur bei 
einem relativ geringen Anteil an Vor
produkten aus Drittstaaten der öster
reichische Ui sprung erwoi ben Die 
Veipflichtung zu einem hohen Weit-
schöpfungsanteil Osten eichs (bzw. 
der E G oder der EFTA) an für den 
Expoit in die EG bestimmten Gütern 
bedeutet — aus dei Sicht des ausländi
schen Investors — insofei n einen 
Nachteil gegenübei einem Standoit in 
dei Gemeinschaft, als für Investitio
nen in der Gemeinschaft im Prinzip 
keine Mindest wertschöpf ung vorge
schrieben ist. Eine Investitionsförde-
rung ist fieilich auch in dei EG meist 
an eine hohe inländische Weitschöp
fung geknüpft Daiüber hinaus strebt 
die EG in Sektoren, die eine beson
dere Politik verlangen, zum Schutz 
dei Produzenten die Festlegung einei 
euiopäischen Mindestwer tschöpf ung 
an Wenn diese Bestimmungen stren
get sind als die präferentiellen Regeln 
der1 Abkommen mit den EFTA-Staa-
ten, könnten sie durch Investitionen 
in den EFTA-Staaten umgangen wer
den (siehe Kasten) 

Nachteile füi den Investitions
standort Österreich ergeben sich aus 
den Ursprungsregeln vor allem in dei 
eisten Phase eines Investitionsprojek
tes, in welchei meist hohe Zulieferun-
gen aus dem Heimatland vorgesehen 
sind. Während für ein Investitions
projekt in der EG die schrittweise 
Ausweitung der Produktionstiefe ver
traglich festgelegt werden kann, sind 
für ein Investit ionsvorhaben in Öster
reich die Uisprungsregeln von An
fang an bindend. Solange die vorge
schriebene Osten eichische (europäi
sche) Weitschöpfung bzw Bearbei
tung nicht erreicht witd, wird auch 
der österreichische Ursprung verfehlt 

Ein neuer Aspekt für die Beurtei-

P k w - W e r k v o n S t e y r - D a i m l e r -

P u c h u n d C h r y s l e r i n O s t e r r e i c h 

Ende Jänner 1990 haben die 
Chrysler-Werke und die Steyr-Daim-
ler-Puch AG ihre Absicht erklärt, mit 
einem Investitionsvolumen von insge
samt 4,3 Mrd. S bei Graz ein gemein
sames Werk für die Herstellung eines 
Pkw („Mini-Van") zu errichten. Jährlich 
sollen 125.000 Stück produziert wer
den. Die österreichische Wertschöp
fung soll 40% betragen, Zukaufe aus 
der EG sollen rund 30% ausmachen. 
Das Projekt wird von Österreich mit 
einem . Zuschuß . von insgesamt 
1,4.Mrd. S gefördert. Da der „Mini-
Van" ein Fahrzeug der gehobenen 
Preiskategorie ist, dürfte als Hauptab
satzgebiet nicht Mitteleuropa, sondern 
die EG vorgesehen sein. Für die Ent
scheidung von Chrysler, das Werk in 
Österreich zu errichten — und nicht in 
Spanien, das sogar eine höhere Sub
vention geboten hatte—, könnte auch 
ausschlaggebend gewesen sein, daß 
die EG bei in der Gemeinschaft herge
steilten Pkw eine europäische Wert
schöpfung Von 80% anstrebt,, eine zoll
freie' Einfuhr aus Österreich aufgrund 
der Freihandelsabkornmen aber be
reits bei einem Wertschöpfungsanteil 
von 60% (Österreich, EG, EFTA) zuläs
sig und auch verträglich gesichert ist. 

lung Österreichs als Standoit für in
ternationale Investitionen ergibt sich 
aus dem wiitschaftlichen und politi
schen Umbruch in Osteuropa Dei 
Osten wiid jedenfalls als Absatzmaikt 
für westliche Investoren e ihebüch an 
Attraktivität gewinnen Zu prüfen ist, 
was dies für Österreich als Investi
tionsstandort bedeutet 

Größere Investitionsprojekte wer
den wahrscheinlich auf den ganzen 
„euiopäischen" Markt, d h aufWest-
und Osteuropa ausgerichtet sein Den 
oben diskutierten Nachteilen des 
Standortes Österreich (im Vergleich 
zum Standort EG) für Exporte in die 
EG stehen nur wenige spezifische 
Vorteile im Export nach Osteuropa 
gegenüber In einigen Fällen ließen 
sich allenfalls niedrigere Transportko
sten anfühlen 

Die Neutial i tät und die Mittler
rolle haben Österreich in der Vergan
genheit möglicherweise einige Vor
teile im Osten verschafft; nachweisen 
läßt sich ein solcher Wettbewerbsvoi-
sprung allerdings nicht Wenn im 
Osten künftig die Wittschaftsent
scheidungen auf rationaler Grundlage 
getroffen werden, wird der Neutrali-
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tätsstatus mit Sicherheit keine wirt
schaftlichen Vorteile mehr bieten 

Aufgrund der niedrigen Löhne 
und der guten Qualifikation der Ar-

Wenn Österreich in absehbarer 
Zukunft die EG-Mitgliedschaft nicht 

erreicht, könnte dies zur Folge haben, 
daß die angestrebte Brückenfunktion 

zu einem Standort „zwischen zwei 
Sesseln" wird. 

beitskiäfte werden die Oststaaten in 
Zukunft wahrscheinlich in vielen Be
ieichen ein kostengünstigerer Investi
tionsstandort sein als Österreich In 

bezug auf die „handelspolitischen" 
Kosten in Europa weiden sie voraus
sichtlich mit den EFTA-Staaten bald 
gleichziehen Den eisten Schritt hat 
die E G durch Zuerkennung der Allge
meinen Zollpräferenzen (die im Falle 
der E G zum Teil einen vollständigen 
Zollabbau bedeuten) sowie durch die 
Ankündigung der Beseitigung von 
Importquoten für Ungarn und Polen 
getan. Der nächste Schi itt könnte 
eine EG-Assoziierung einiger Oststaa
ten (etwa auf Grundlage des Ai t 238 
EWG-Vertrag) sein 

Ausländische Investoi en wei den 
demnach füi Projekte, die auf „Mit
teleuropa" (Osteuropa, Österreich, 

Schweiz) orientiert sind — bei ausrei
chendem Vorspiung in den Produk
tionskosten auch füi EG-orientiei te 
Projekte —, als Investitionsstandort 
ein osteuropäisches Land wählen 
Auch österreichische Erzeuger könn
ten sich aus Kostengründen füi' eine 
solche Investitionsstr ategie entschei
den 

Wenn Österreich in absehbarer 
Zukunft die EG-Mrtgliedschäft nicht 
erreicht, könnte dies — jedenfalls im 
Zusammenhang mit ausländischen 
Direktinvestit ionen — zur Folge ha
ben, daß die angestrebte Biücken-
funktion zu einem Standoit „zwi
schen zwei Sesseln" wird. 
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